

Teilnahmeerklärung für das Snowboardcamp mit der Sportjugend Vogtland


Hiermit melde ich mein/unser Kind für die Ferienfreizeit vom 19.02  bis 24.02. 2012 an.





(Buchungs-Code: WiKli2012)


Name des Kindes:�
Vorname:�
�
Str., Nr.:�
PLZ / Ort:�
�
Geburtstag:�
Geschlecht         weibl.             männl.  �
�



Name d. Erziehungsberechtigten:�
�
Telefon privat:                                                   dienstlich:�
�
Bei meiner/unserer Nichtanwesenheit während des Aufenthaltes des Kindes im Ferienlager sind auch nachstehende Personen unter folgender Telefonnummer zu erreichen:


Name:                                                                Telefon:�
�
bitte Zutreffendes ankreuzen:


Mein/Unser Kind ist Vegetarier					   ja	    nein


Mein/Unser Kind ist Schwimmer				   ja	    nein


Mein/Unser Kind erhält Badeerlaubnis			   ja	    nein





Mein/Unser Kind bringt ein eigenes Snowboard mit 		   ja	    nein


Besonderheiten meines/unseres Kindes:�
�
�
�
Folgende Medikamente sind in angegebener Dosierung zu verabreichen:


(ist unbedingt auszufüllen, auch bei Selbständigkeit des Kindes)


�
�
�
�



Für abhanden gekommene oder beschädigte Gegenstände stellen wir keine Ansprüche gegenüber der Sportjugend Vogtland und erkennen die allgemeinen Teilnahmebedingungen an (siehe Rückseite). Mit Eingang der Teilnehmererklärung gilt die Buchung als verbindlich. Eine nochmalige Bestätigung erfolgt nicht. Die Teilnehmerunterlagen werden ca. 3 Wochen vor Beginn der Ferienfreizeit zugesandt.








                                    _                               _________ _	_ ______ ___            ________          


Ort, Datum					           Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

















Teilnahmebedingungen für eine Ferienfreizeit mit der Sportjugend Vogtland 


Anmeldung


Die Anmeldung erfolgt schriftlich auf der Teilnahmeerklärung und gilt als verbindlich. Anmelde-schluss ist 3 Wochen vor Beginn der Ferienfreizeit sein. Telefonische Reservierungen haben 5 Werktage Gültigkeit. Die Teilnehmerunterlagen werden ca. 3 Wochen vor Beginn der Ferienfreizeit versendet.


Zahlung der Teilnahmegebühren


Die Teilnahmegebühr ist nach Zusendung der Teilnehmerunterlagen bis 10 Werktage vor Beginn der Ferienfreizeit zu überweisen bzw. in bar in der Geschäftsstelle der Sportjugend Vogtland einzuzahlen. Bei Nichteinhaltung der Termine erlischt der Anspruch. Bei eigenständiger An - und Abreise erfolgt keine Reduzierung des Teilnehmerbeitrages. 


Rücktritt durch den Teilnehmer


Der Teilnehmer ist berechtigt, jederzeit von der Reise zurückzutreten. Der Rücktritt muss schriftlich erklärt werden. Maßgeblich ist dabei der Eingang der Rücktrittserklärung in der Geschäftsstelle der Sportjugend Vogtland. Im Falle des Rücktritts behält die Sportjugend Vogtland den Anspruch auf die vereinbarte Vergütung, unter Abzug der ersparten Aufwendungen. Die Stornierungskosten betragen je Teilnehmer:	


- bis 20 Tage vor Reisebeginn 15 % (mindestens jedoch 15,00 €)


- ab    8 Tage vor Reisebeginn 25 %.


Bei Nichtabmeldung des Teilnehmers ist der volle Teilnehmerbeitrag zu entrichten. Spätere An- bzw. frühere Abreise reduzieren die Teilnehmergebühr nicht. Mündliche Vereinbarungen gelten nicht.


Rücktritt und Kündigung durch den Veranstalter


Die Sportjugend Vogtland ist berechtigt, den Reisevertrag fristlos zu kündigen, wenn die Ferienfreizeit durch den Teilnehmer erheblich gestört wird. Eine Rückerstattung der Teilnehmergebühr erfolgt dabei nicht. Die Kosten für die Rückreise gehen zu Lasten der Erziehungsberechtigten.


Bei einer Kapazitätsauslastung unter 50 % ist die Sportjugend berechtigt, die Veranstaltung bis zu 2 Wochen vor Reisebeginn zu stornieren. Der Teilnehmerpreis wird dann in voller Höhe erstattet. Bei unvorhersehbaren Ereignissen (höhere Gewalt) kann ohne Kündigungsfrist analog verfahren werden.


Aufsichtspflicht


Die Aufsichtspflicht für die Teilnehmer wird während der Durchführung der Ferienfreizeiten dem Veranstalter übertragen.


Haftung


Während des Ferienaufenthaltes (einschl. des Transportes vom Zeitpunkt der Abfahrt bis zur Ankunft in Plauen) besteht für die Teilnehmer eine Haftpflichtversicherung. Diese besteht jedoch nur gegenüber Dritten. Nicht versichert sind Ansprüche eines Teilnehmers gegenüber einem anderen Teilnehmer innerhalb der Veranstaltung. Der Versicherungsschutz erlischt bei vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführtem Schaden. Der Abschluss einer privaten Unfall - und Haftpflichtversicherung ist Sache des Teilnehmers.   


Hinweis


Die Betreuer in den Ferienfreizeiten sind nicht berechtigt, Ansprüche gegen den Veranstalter anzuerkennen. Ansprüche gegen die Sportjugend sind innerhalb eines Monats nach Reiseende schriftlich anzumelden. Alle Ansprüche verjähren nach 6 Monaten.


Programmänderungen (z.B. durch Witterungseinflüsse) in den jeweiligen Ferienfreizeiten sind der Sportjugend Vogtland  vorbehalten.

















